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1. Zusammenfassung 

Bereits beim Inkrafttreten der Bestimmungen über das Harmonisierte Rechnungslegungsmodell 

2 (HRM2) per 1. Januar 2013 wurde in Aussicht gestellt, dass nach vollständig erfolgter Umset-

zung in allen gemeinderechtlichen Körperschaften eine Überprüfung sämtlicher HRM2-Vor-

schriften im Gemeindegesetz vom 16. März 1998 (GG)1, in der Gemeindeverordnung vom 16. 

Dezember 1998 (GV)2 und in der Direktionsverordnung über den Finanzhaushalt der Gemein-

den vom 23. Februar 2005 (FHDV)3 vorgenommen wird. Nach einer ersten Testphase mit vier-

zehn Gemeinden (10 politische Gemeinden, 4 Kirchgemeinden) wurde noch vor der weiteren 

Einführung des HRM2 in den restlichen gemeinderechtlichen Körperschaften am 16. März 2016 

eine erste Änderung der HRM2-Vorschriften in der GV beschlossen. Allfällige weitere Anpas-

sungen sollten nach zehn Jahren Praxiserfahrung in den Gemeinden erfolgen. Dies geschieht 

mit vorliegender Teilrevision der GV bezüglich verschiedener Vorschriften. Die Änderungen be-

treffen insbesondere die Aufhebung der zusätzlichen Abschreibungen, die Vereinheitlichung der 

Nutzungsdauern für Hochbauten, insbesondere für Schulanlagen und Kindergärten, sowie die 

Aufnahme neuer Vorgaben für die verkürzte Nutzungsdauer von Occasionen und Provisorien.  

 

Gleichzeitig wird die Gelegenheit wahrgenommen, in der GV verschiedene weitere finanzhaus-

haltsrechtliche Bestimmungen zu präzisieren, wie beispielsweise die Periodizität der Bewertung 

der Baurechte, die Nichtanwendbarkeit der Aktivierungsgrenze für alle der Steuergesetzgebung 

unterstehenden Körperschaften und die Aufnahme einer dispositiven Regelung für die Nachkre-

ditkompetenz infolge Teuerung oder Wechselkursschwankungen. Zudem werden geringfügige 

materielle Anpassungen für einen effizienteren organisatorischen Ablauf in der kantonalen Ver-

waltung vorgenommen, wie beispielsweise der Verzicht auf die Kopie der Bescheinigung zur 

Jahresrechnung für die Regierungsstatthalterämter oder das Zusenden der genehmigungs-

pflichtigen Reglemente via Regierungsstatthalteramt an die Genehmigungsbehörde. Schliess-

lich werden wenige Änderungen aufgrund der neuen Gesetzgebung über die digitale Verwal-

tung hinzugefügt wie die Aufnahme der Pflicht zum Führen aller gemeindeeigenen Erlasse auf 

der kommunalen Internetseite. 

2. Ausgangslage 

2.1 HRM2 in den gemeinderechtlichen Körperschaften des Kantons Bern 

2.1.1 Einführung des HRM2  

Mit der Teilrevision des GG vom 28. März 2012 und der Teilrevision der GV vom 17. Oktober 

2012 wurden die neuen Bestimmungen für die Einführung des HRM2 erlassen. Sie traten auf 

den 1. Januar 2013 in Kraft. Hingegen wurde die tatsächliche Einführung des neuen harmoni-

sierten Rechnungslegungsmodells in den verschiedenen öffentlich-rechtlichen Körperschaften 

 
1 BSG 170.11. 
2 BSG 170.111.  
3 BSG 170.511.  
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gemäss Artikel 2 Absatz 1 GG gestaffelt umgesetzt. In den Übergangsbestimmungen wurde 

festgehalten, wann bzw. innerhalb welcher Zeitspanne, die einzelnen Körperschaften das HRM2 

einführen müssen. So hatten die Einwohnergemeinden, gemischte Gemeinden und Regional-

konferenzen das HRM2 auf den 1. Januar 2016 einzuführen, die Gemeindeverbände spätes-

tens auf den 1. Januar 2018, die Gesamtkirchgemeinden und die Kirchgemeinden auf den 1. 

Januar 2019 und die übrigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften spätestens auf den 1. Januar 

20224.  

 

Damit vor dem 1. Januar 2016 Erfahrungen gesammelt werden konnten, wurde zehn Einwoh-

nergemeinden bzw. gemischten Gemeinden sowie vier Kirchgemeinden bzw. Gesamtkirchge-

meinden mit Bewilligung des Amtes für Gemeinden und Raumordnung (AGR) gestattet, bereits 

auf den 1. Januar 2014 als Testgemeinden das HRM2 einzuführen.5 Der Kanton, namentlich 

das für die Finanzaufsicht der Gemeinden zuständige AGR, sammelte die Erfahrungen und wer-

tete sie zusammen mit den Testgemeinden an insgesamt zwölf Workshops aus. Gleichzeitig 

wurden die Instrumente des HRM2 kritisch analysiert und Rückmeldungen gegeben. Gestützt 

darauf erfolgten mit der ersten Änderung der HRM2-Vorschriften in der GV vom 16. März 2016 

bereits gewisse Präzisierungen und Anpassungen der neuen Bestimmungen und flossen die 

ersten Erkenntnisse der Testgemeinden in die GV ein. Die Änderungen waren von vorwiegend 

marginaler Bedeutung. Eine gewichtigere Anpassung wurde bereits bei dieser Änderung bezüg-

lich der Auflösung der zusätzlichen Abschreibungen vorgenommen. Die vorherigen Auflösungs-

kriterien hatten sich als untauglich erwiesen und hätten dazu geführt, dass die meisten Gemein-

den das Sammelkonto Wertberichtigung, in welchem die zusätzlichen Abschreibungen zu ver-

buchen waren, nie mehr hätten auflösen können. Aus diesem Grund wurden die Voraussetzun-

gen für die Auflösung der zusätzlichen Abschreibungen neu definiert.6 

2.1.2 Änderungen der GV nach abgeschlossener Einführung des HRM2 

Mit der vorliegenden weiteren Änderung der GV sollen die Praxiserfahrungen der Gemeinden 

zehn Jahre nach der Einführung des HRM2 berücksichtigt werden. Die Einführung ist nun been-

det und die Überprüfung hat stattgefunden.  

 

Anpassungsbedarf hat sich insbesondere bei den Vorschriften über die zusätzlichen Abschrei-

bungen sowie bei Anhang 2 betreffend die Nutzungsdauern für Anlagen des Verwaltungsvermö-

gens ergeben. Zudem soll eine neue Regelung für die verkürzte Nutzungsdauer von Occasionen 

und Provisorien in die GV aufgenommen werden.  

2.1.3 Politische Vorstösse  

Im Januar 2021 reichte der Verein Jura bernois.Bienne (Jb.B) bei der Direktion für Inneres und 

Justiz (DIJ) zwei Anträge zur Änderung der Vorschriften des HRM2 ein. Die Anträge betrafen 

die Verlängerung der Nutzungsdauern für Schulanlagen und Kindergärten von 25 auf 40 Jahre 

sowie die Aufhebung der Vorschriften zu den zusätzlichen Abschreibungen nach Artikel 84 und 

85 GV. Das AGR erstellte in der Folge im Mai 2021 einen Analyse-Bericht7 zu den beiden An-

trägen. 

 

 
4 Vgl. T2 Übergangsbestimmungen der Änderung vom 17. Oktober 2012, Art. T2-1 GV.  
5 Vgl. T2 Übergangsbestimmungen der Änderung vom 17. Oktober 2012, Art. T2-2 GV. Die Testgemeinden waren: Einwohnergemeinden Bern, Herzo-

genbuchsee, Kappelen, La Neuveville, Mörigen, Pieterlen, Sonceboz-Sombeval, Studen, Trubschachen und Wattenwil sowie die evangelisch-reformierte 

Kirchgemeinde Belp-Belpberg-Toffen, die evangelisch-reformierte Gesamtkirchgemeinde Thun, die römisch-katholische Kirchgemeinde Langenthal sowie 

die römisch-katholische Gesamtkirchgemeinde Bern- und Umgebung. 
6 Vgl. dazu Vortrag der Justiz-, Gemeinde und Kirchendirektion an den Regierungsrat zur Änderung der Gemeindeverordnung vom 8. März 2016, S. 3 f.  
7 Analyse-Bericht des Amtes für Gemeinden und Raumordnung, Abteilung Gemeinden, Fachbereich Gemeindefinanzen betr. Verein Jura bernois.Bienne 

(Jb.B); Anträge zu HRM2 vom 9. April 2021, nachfolgend zitiert als «Analyse-Bericht AGR».  
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Im Juni 2021 wurde im Grossen Rat die Motion 116-2021 Kohler/Heyer (2021.RRGR.185) ein-

gereicht, welche ebenfalls einen Antrag zur Erhöhung der Nutzungsdauern für Schulanlagen 

und Kindergärten auf 40 Jahre beinhaltete. Am 14. Juni 2022 wurde die Motion auf Antrag des 

Regierungsrates vom Grossen Rat als Postulat angenommen.  

2.1.4 Arbeitsgruppe Erfahrungsaustausch HRM2 (ERFA HRM2) 

Im Oktober 2021 hat die Direktorin der DIJ die Arbeitsgruppe ERFA HRM2 als fachliches Be-

gleitgremium für die Beratung der beiden Anträge des Jb.B. und des Postulats Kohler/Heyer 

eingesetzt.8 Sie besteht aus Vertreterinnen und Vertretern der politischen Gemeinden, des Ver-

bandes Bernischer Gemeinden (VBG) und des AGR.9 Für die Beratungen der Anträge des Jb.B 

und des Postulats Kohler/Heyer hat zudem eine Vertretung des Jb.B. in der Arbeitsgruppe 

ERFA HRM2 Einsitz genommen.10 Die Arbeitsgruppe hatte den Auftrag, die einzelnen Revisi-

onsthemen zu beraten und eine fachliche Empfehlung zuhanden der DIJ abzugeben.  

2.1.5 Umfragen bei Kantonen und den bernischen Gemeinden  

Umfrage bei den anderen Kantonen: 

Aufgrund der unter Ziffer 2.1.3 erwähnten politischen Vorstösse führte das AGR am 22. Dezember 

2021 eine Umfrage zu den Lebensdauern der Sachanlagen in allen 26 Kantonen durch. Für die 

Auswertung konnten die Angaben von 21 resp. 22 Kantonen verwendet werden. Sie werden in 

Ziffer 5, Rechtsvergleich dargestellt.  

 

Zudem wurde am 25. August 2022 eine Zusatzumfrage zu den Vorschriften für die Nutzungsdau-

ern von Occasionen und Provisorien bei allen Kantonen durchgeführt. 14 Kantone haben sie be-

antwortet. Das Ergebnis wird in Ziffer 5, Rechtsvergleich dargestellt.  

 

Gemeindeumfrage: 

Am 25. April 2022 führten der VBG und das AGR zusammen eine Umfrage insbesondere zu den 

Themenbereichen betreffend den Nutzen und die Zukunft der zusätzlichen Abschreibungen sowie 

die Länge der Nutzungsdauern für Schulanlagen und Kindergärten bei den politischen Gemein-

den durch. Aufgrund diverser Rückmeldungen von Gemeinden wurden zudem auch die Themen 

betreffend die Aufnahme einer Sonderregelung der Nutzungsdauern für Provisorien und Occasi-

onen und einer allgemeinen Verfeinerung der Anlagekategorien in den Fragekatalog einbezogen.  

 

Insgesamt wurden 338 Fragenbogen verschickt. Die Rücklaufquote betrug 59 % (200 antwor-

tende Gemeinden). Die Ergebnisse zu den einzelnen Themen werden nachfolgend in Ziffer 7 bei 

den jeweiligen Erläuterungen zu den geänderten Artikeln dargestellt.  

2.2 Weitere Änderungen der GV 

Auch bezüglich weiterer Vorschriften des Finanzhaushaltsrechts besteht Optimierungsbedarf, 

beispielsweise bezüglich der periodischen Bewertung von Baurechten, der Nichtanwendbarkeit 

 
8 Die Arbeitsgruppe ERFA HRM2 wurde ursprünglich für die Einführung des HRM2 eingesetzt, um Erfahrungen in der praktischen Umsetzung des neuen 

Rechnungslegungsmodells austauschen zu können.  
9 Für die Gemeinden: Kurt Gyger (EG Saanen), Daniel Bichsel (Präsident Verband bernischer Gemeinden VBG), Monika Finger (EG Steffisburg), Michael 

Wyss (EG Grindelwald), Michel Sassanelli (EG Pieterlen), Reto Rutschi (Stadt Bern), Willy Carrel (Stadt Bern) und Christian Meier (Vertretung Kirchge-

meindeverband KGV), für das AGR: Iris Markwalder, Sandrine Sylvant und Sylvia Jauner.  
10 Jacques-Henri Jufer (EG Leubringen, Gemeindepräsident EG Valbirse).  
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der Aktivierungsgrenzen für steuerpflichtige Körperschaften oder bezüglich einer neuen Rege-

lung für die Zuständigkeit für Nachkredite aufgrund der Teuerung oder von Wechselkurs-

schwankungen.  

 

Zudem werden einige Änderungen zur Steigerung der Effizienz im Behördenverkehr in der Kan-

tonsverwaltung und die notwendigen Anpassungen aufgrund der Einführung des digitalen Pri-

mats für den Kanton Bern vorgenommen.  

2.3 Indirekte Änderung der kantonalen Gebührenverordnung  

Der Anhang 4A der Verordnung vom 22. Februar 1995 über die (Gebührenverordnung; GebV)11 

regelt den Gebührentarif der Direktion für Inneres und Justiz (DIJ). Ziffer 2.3 ist mit der vollstän-

dig abgeschlossenen Einführung des HRM2 in allen gemeinderechtlichen Körperschaften obso-

let geworden und aufzuheben.  

3. Grundzüge der Neuregelung 

3.1 Änderungen der GV nach abgeschlossener Einführung des HRM2 

3.1.1 Aufhebung der Bestimmungen über die zusätzlichen Abschreibungen 

Die zusätzlichen Abschreibungen wurden mit der Umstellung vom HRM1 auf das HRM2 einge-

führt (Art. 84 und 85 sowie Anhang 3 GV). Sie sollten eine für zukünftige neue Aufgaben ausrei-

chende Selbstfinanzierung gewährleisten, da diese aufgrund der Umstellung des Abschreibungs-

modells mit HRM2 für eine Übergangszeit nicht mehr vorhanden war. Die zusätzlichen Abschrei-

bungen sind an verbindliche Regeln gebunden. Für die Gemeinden besteht kein Ermessensspiel-

raum.  

 

Diese zusätzlichen Abschreibungen werden zehn Jahre nach der Einführung des HRM2 aufge-

hoben, da die Selbstfinanzierung für neue Aufgaben nun wieder mittels der ordentlichen Abschrei-

bungen erreicht werden sollte.  

3.1.2 Verlängerung und Vereinheitlichung der Nutzungsdauern für Hochbauten 

Das Verwaltungsvermögen wird nach dem HRM2 linear nach der Nutzungsdauer abgeschrieben 

(Art. 83 GV). Die Nutzungsdauern sind für die verschiedenen Anlagekategorien in Anhang 2 GV 

verbindlich festgelegt. Für Schulhäuser und Kindergärten gilt eine Nutzungsdauer von 25 Jahren. 

Politische Vorstösse (siehe Ziff. 2.1.3) verlangen die Verlängerung dieser Nutzungsdauer. Zu-

gleich verfügen die weiteren Hochbauten über unterschiedliche Nutzungsdauern zwischen 25 bis 

40 Jahren. Es wird eine sinnvolle Vereinheitlichung der Nutzungsdauern bei den Hochbauten 

angestrebt. 

 

Zugleich wird der Anhang 2 als Gesamtes übersichtlicher gestaltet und formell optimiert.  

 
11 BSG 154.21.  
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3.1.3 Aufnahme einer Sondervorschrift für die Abschreibung von Occasionen und Pro-

visorien 

Mit den geltenden Vorschriften in Anhang 2 GV sind keine Abweichungen von den Nutzungsdau-

ern möglich. Auch Occasionen (mit einer kürzeren theoretischen Restlebensdauer) und proviso-

rische Bauten (mit einer begrenzten Nutzungsdauer) müssen über die ordentliche Nutzungsdauer 

abgeschrieben werden. Dies wurde von vielen Gemeinden kritisiert.  

 

In Artikel 83 Absätze 6 und 7 werden deshalb neue Vorschriften für eine verkürzte Nutzungsdauer 

für Occasionen und Provisorien aufgenommen. Die Abschreibung für Occasionen, d.h. für mobile 

Sachanlagen, welche bereits vor dem Kauf durch Dritte genutzt wurden, erfolgt künftig über die 

Restlebensdauer ab Kaufdatum. Bei den provisorischen Bauten haben die Gemeinden künftig die 

Wahlfreiheit, entweder über die ordnungsgemässe Nutzungsdauer nach Anhang 2 oder über die 

beabsichtigte und mit dem Kreditbeschluss durch das zuständige Organ bereits festgelegte Dauer 

des Provisoriums abschreiben zu können.  

3.2 Weitere Änderungen der GV 

3.2.1 Anpassung weiterer Vorschriften des Gemeindefinanzhaushalts  

Die Änderung der GV wird zum Anlass genommen, gleichzeitig weitere Bestimmungen gestützt 

auf Praxiserfahrungen der Gemeinden anzupassen bzw. neu aufzunehmen.  

 

Einerseits wird die Verpflichtung zur periodischen Bewertung der Baurechte, gleich wie jene der 

Liegenschaften, von «jährlich» auf «mindestens alle 5 Jahre» geändert (Art. 81 Abs. 3 Bst. a GV). 

Vorbehalten bleibt weiterhin die Änderung des amtlichen Werts, welche eine sofortige Neubewer-

tung erfordert.  

 

Andererseits soll in Artikel 85b GV eine explizite Präzisierung der aufgrund der Steuergesetzge-

bung bereits heute geltenden Praxis aufgenommen werden, wonach für Burgergemeinden und 

andere steuerpflichtige öffentlich-rechtliche Körperschaften die Aktivierungsgrenzen nach Artikel 

79a GV nicht massgebend sind. In der Praxis hat diese Frage jeweils zu Unsicherheit geführt.  

 

Schliesslich wird Artikel 112 GV um einen Absatz 4 erweitert, in welchem eine Regelung für die 

Beschlussfassung über Mehrkosten infolge der Teuerung oder aufgrund von Währungsschwan-

kungen geschaffen wird. Demnach sollen teuerungs- oder währungsbedingte Mehrkosten, bei 

welchen der Kreditbeschlusseine Preisstands- oder Wechselkursklausel enthält, keines Nachkre-

ditbeschlusses mehr bedürfen. Die neue Vorschrift wird als dispositives Recht ausgestaltet, auf 

welches die Gemeinden mittels eigener reglementarischer Bestimmung verzichten können (Er-

gänzung der Aufzählung dispositiver Vorschriften in Art. 99 Abs. 1 GV).  

3.2.2 Effizienzsteigerung in der Verfahrensorganisation der Kantonsverwaltung  

Heute müssen alle gemeinderechtlichen Körperschaften neu beschlossene genehmigungs-

pflichtige Reglemente und Reglementsänderungen dem zuständigen Regierungsstatthalteramt 

zustellen. Dieses leitet die Unterlagen der zuständigen Genehmigungsbehörde weiter (Art. 40 

Abs. 1 und 3 GV). Das Regierungsstatthalteramt prüft die Unterlagen weder in formeller noch in 

materieller Hinsicht. Dieser Verfahrensablauf zwischen Regierungsstatthalterämtern und zu-

ständiger Genehmigungsbehörde ist umständlich, erweist sich aus heutiger Sicht als nicht mehr 
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zweckmässig und unnötig. Die Gemeinden sollen die Unterlagen deshalb künftig direkt der Ge-

nehmigungsbehörde zustellen. 

 

Nach Artikel 126a Abs. 3 GV reichen die gemeinderechtlichen Körperschaften dem AGR die Be-

scheinigung zur Jahresrechnung mit Kopie an das Regierungsstatthalteramt ein. Da dieses 

keine Aufsichtsfunktion über die Gemeindefinanzen innehat, prüft es keine Finanzhaushaltsun-

terlagen der Gemeinden. Auf die Verpflichtung zur Zustellung einer Kopie der Bescheinigung an 

das Regierungsstatthalteramt wird deshalb künftig verzichtet. Hinweise auf mögliche Auffällig-

keiten werden zwischen den Amtsstellen in direktem Kontakt ausgetauscht.  

3.2.3 Neuerungen aufgrund der Gesetzgebung über die digitale Verwaltung 

Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes vom 7. März 2022 über die digitale Verwaltung (DVG)12 und 

der dazugehörenden Verordnung vom 11. Januar 2023 (DVV)13 per 1. März 2023 gilt für die öf-

fentliche Verwaltung im Kanton Bern der Grundsatz des digitalen Primats. Im Rahmen der vor-

liegenden Änderung der GV sollen gleichzeitig die aus dem digitalen Primat resultierenden An-

passungen vorgenommen werden. Betroffen sind die Artikel 47 und 48 GV, welche den Zugang 

zu den kommunalen Erlassen und die Information des Kantons über diese Erlasse regeln.  

 

Während die nachgeführten Erlasse bisher bei der Gemeinde bezogen werden konnten (je nach 

Gemeinderegelung auch gegen eine kostendeckende Gebühr), müssen künftig alle Gemeinden 

ihre nachgeführten Erlasse der Öffentlichkeit auf dem Internet digital zur Verfügung stellen (Art. 

47 GV). Auf Nachfrage können die Erlasse weiterhin in Papierform bei der Gemeinde bezogen 

werden, wobei die Gemeinde dafür wie bisher kostendeckende Gebühren erheben darf.  

 

Als Folge der neuen Pflicht zum Führen einer digitalen Erlasssammlung auf der Gemeindeinter-

netseite, fällt die bisherige Informationspflicht der Gemeinden an den Kanton in Artikel 48 GV 

ersatzlos weg. Die zuständigen kantonalen Fachstellen und die Regierungsstatthalterämter kön-

nen die kommunalen Erlasse auf den Internetseiten öffentlich zugänglich einsehen.  

3.3 Indirekte Änderung der GebV  

Anhang 4A GebV regelt den Gebührentarif der DIJ. Unter Ziffer 2.3 ist die Gebührenpflicht für 

Ausnahmebewilligungen vom Mindestabschreibungssatz enthalten.  

 

Mit dem Abschluss der Einführung des HRM2 in allen gemeinderechtlichen Körperschaften 

kann diese Gebührenbestimmung gestrichen werden. Es sind in der kantonalen Gemeindege-

setzgebung keine Ausnahmen vom Mindestabschreibungssatz mehr vorgesehen oder zulässig.  

4. Erlassform 

Sämtliche Anpassungen erfolgen im Rahmen der vorliegenden Änderung der GV.  

 

Die Anpassung der GebV erfolgt als indirekte Änderung im Rahmen der GV-Revision.  

 

 
12 BSG 109.1.  
13 BSG 109.111.  
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Die GV-Änderung führt zu Nachvollzugs-Anpassungen auf Direktionsverordnungsstufe. Die not-

wendige Änderung der FHDV wird in einem separaten Erlassänderungsverfahren vorgenom-

men, aber gleichzeitig mit der Änderung der GV in Kraft gesetzt. 

5. Rechtsvergleich 

5.1 Erhebung der Nutzungsdauern von Schulanlagen  

Das AGR führte am 22. Dezember 2021 in den 25 anderen Kantonen eine Umfrage durch. Es 

liegen die Angaben von 24 Kantonen vor, nicht geantwortet hat der Kanton Waadt. Für die Aus-

wertung konnten die Angaben von 21 und bei einer Frage von 22 Kantonen berücksichtigt wer-

den. Nicht einbezogen wurden die Kantone Basel-Stadt (detaillierte Bewertung anhand von Sta-

tus für Liegenschaften), Uri (die Gemeinde entscheidet über die Lebensdauer) sowie Tessin 

und Wallis (es besteht eine Bandbreite, innerhalb derer die Lebensdauer bestimmt werden 

kann). Die Angaben der 21 Kantone wurden gemäss deren Angaben übernommen, wobei der 

Kanton Bern als Referenz galt. 

 

Im Kanton Bern beträgt die Nutzungsdauer für Schulanlagen und Kindergärten 25 Jahre sowie 

für Turnhallen 33 1/3 Jahre.  

Laut Umfrage beträgt die Nutzungsdauer für 

Schulanlagen in einem Drittel der Kantone 

(33.3 %) 25 Jahre (Abschreibungssatz von 4 

%). In 57 % der Kantone ist die Nutzungs-

dauer zwischen 30 und 33 Jahren (Abschrei-

bungssatz 3 – 3.3 %). In je einem Kanton be-

trägt die Nutzungsdauer 40 resp. 55 Jahre.  

Der Abschreibungssatz ist in der Mehrheit der 

Kantone damit 0.7 bis 1 Prozentpunkte tiefer, 

resp. die mittlere Lebensdauer wird um 5 – 8 

Jahre länger geschätzt, als im Kanton Bern. 

5.2 Zusatzerhebung für die Abschreibung von Occasionen und Provisorien  

Aufgrund der Rückmeldungen aus der Gemeindeumfrage befragte das AGR am 25. August 

2022 nachträglich alle Kantone mit Ausnahme des Stadtkantons Basel-Stadt zu deren Vorschrif-

ten über die Nutzungsdauern von Occasionen und Provisorien. 14 Kantone haben eine Rück-

meldung eingereicht. Das Ergebnis war nicht einheitlich. Oft haben die Gemeinden eine Wahl-

möglichkeit oder es gelten spezielle Praxisregelungen, welche nicht in den gesetzlichen Grund-

lagen verankert sind.  
 

Die Occasionen werden in:  
− acht Kantonen über die Restlebensdauer ab Inbetriebnahme (nicht ab Kauf) abgeschrie-

ben,  

− zwei Kantonen geregelt wie im Kanton Bern, d.h. die Abschreibung erfolgt ab Kauf über 

die Gesamt-Nutzungsdauer, wobei die Sachanlage, wenn sie vor Ablauf ausfällt, ausser-

planmässig abgeschrieben wird, 

− vier Kantonen nach anderen Lösungen abgeschrieben oder es ist gar nichts geregelt. 

 

Die Provisorien werden in:  
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− sieben Kantonen über die Dauer des Provisoriums gemäss Kreditbeschluss abgeschrie-

ben,  

− drei Kantonen geregelt wie im Kanton Bern, d.h. die Abschreibung erfolgt über die Nut-

zungsdauer, 

− vier Kantonen nach anderen Lösungen abgeschrieben oder es ist gar nichts geregelt. 

6. Erläuterungen zu den Artikeln 

6.1 Änderungen GV 

Artikel 40 Absatz 1 (geändert) und Absatz 3 (aufgehoben) 

In Absatz 1 wird neu festgehalten, dass die Gemeinden genehmigungspflichtige Reglemente 

direkt der zuständigen Genehmigungsbehörde einreichen und nicht wie bisher via Regierungs-

statthalteramt. Damit wird eine Vereinfachung des Verfahrens erwirkt und das zuständige Re-

gierungsstatthalteramt um die rein administrative Aufgabe des Weiterleitens erleichtert.  

 

Trotz der laufenden digitalen Transformation noch nicht angepasst werden kann die Verpflich-

tung zur Einreichung von drei originalunterzeichneten Exemplaren der zu genehmigenden Reg-

lemente. Dies aus dem Grund, dass es sich beim Genehmigungsverfahren der Reglemente um 

ein Verwaltungsverfahren nach VRPG handelt. Sobald gemäss VRPG der digitale Rechtsver-

kehr möglich ist, wird auch das Genehmigungsverfahren digitalisiert.  

Absatz 3, welcher bisher regelte, dass die Regierungsstatthalterinnen und Regierungsstatthalter 

die Reglemente der Genehmigungsbehörde weiterleiten, erübrigt sich mit der Änderung von Ab-

satz 1 und kann aufgehoben werden.  

 

Artikel 47 Absatz 1 (geändert) und Absatz 2 (neu) 

Mit dem Inkrafttreten der Gesetzgebung über die digitale Verwaltung per 1. März 2023 müssen 

alle Behörden digital arbeiten und kommunizieren, ausser sie können ihre Aufgabe so nicht 

wirksam erfüllen. Auch Personen, die in ihrer beruflichen Eigenschaft mit Behörden verkehren 

(wie andere Behörden, Unternehmen, Vereine oder Subventionsempfängerinnen und -empfän-

ger) müssen seit dem 1. März 2023 digital über die von den Behörden angebotenen Applikatio-

nen oder Webformulare kommunizieren.  

Dies gilt auch für die Gemeinden. Sie sind angehalten, ihre Unterlagen soweit möglich dem digi-

talen Primat folgend zur Verfügung zu stellen.  

 

Absatz 1 wird aus diesem Grund so geändert, dass die Gemeinden ihre nachgeführten Erlasse 

auf einer Internetseite zur Verfügung stellen müssen. Zweck der Bestimmung ist das zur Verfü-

gung stellen der Erlasse in digitaler Form. Die Gültigkeit und massgebliche Form der Erlasse 

werden von dieser Vorschrift nicht tangiert (vgl. Ausführungen zu Art. 48 GV nachfolgend). Den 

Gemeinden soll es auch weiterhin freistehen, die gültigen Fassungen ihrer kommunalen Erlasse 

in Papierform oder in digitaler Form zu erstellen und aufzubewahren. Demnach können auf der 

Internetseite (bspw. auf der Homepage der Gemeinde)auch eingescannte PDF-Versionen von 

gültigen handschriftlich unterzeichneten Reglementen und Verordnungen aufgeschaltet werden. 

Für die allermeisten Gemeinden wird keine Umstellung gegenüber heute notwendig sein, da be-

reits heute viele Körperschaften ihre Erlasse vollumfänglich auf dem Internet, in der Regel auf 

der gemeindeeigenen Homepage,zur Verfügung stellen. Durch die offene Formulierung («auf 

einer Internetseite») ist es unter anderem auch möglich, dass beispielsweise Kleinstkörper-

schaften wie gewisse Burgergemeinden, Burgerliche Korporationen oder Kirchgemeinden eine 
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gemeinsame Internetseite oder –plattform nutzen (bspw. über ihren Verband) und ihre Erlasse 

dort aufschalten lassen.  

Aufgrund verschiedener Digitalisierungsprojekte mit gleichzeitiger Beteiligung von Kanton und 

Gemeinden zielen sowohl die kantonale Strategie Digitale Verwaltung als auch die entspre-

chende Gesetzgebung über die digitale Verwaltung darauf ab, dass digitale Dienstleistungen 

künftig vermehrt in Zusammenarbeit zwischen Kanton und Gemeinden und unter Einsatz ge-

meinsamer Mittel erbracht werden. Denkbar wäre deshalb auch, dass die kommunalen Erlasse 

dereinst über einen gemeinsamen Dienst oder eine gemeinsame Plattform zugänglich gemacht 

werden können, auch wenn aktuell kein konkretes Projekt vorliegt. 

 

Absatz 2 beinhaltet die heutige Regelung im bisherigen Absatz 1, wonach Personen, die keinen 

Zugang zum Internet haben oder die Erlasse gedruckt erhalten möchten, die Erlasse weiterhin 

in Papierform bei der Gemeinde beziehen können. Wie bisher dürfen die Gemeinden dafür eine 

Gebühr erheben.  

 

Artikel 48 Randnote (geändert) und Absatz 1 (aufgehoben) 

Aufgrund der neuen Verpflichtung der Gemeinden in Artikel 47 Absatz 1 zur Aufschaltung der 

nachgeführten Erlasse auf dem Internet, können alle neuen und geänderten Erlasse in ihrer ak-

tuell geltenden Form digital über das Internet bezogen werden. Dies gilt auch für das Regie-

rungsstatthalteramt und die jeweils zuständige Fachstelle des Kantons Bern. Es ist daher nicht 

länger notwendig, dass die Gemeinden, wie es der bisherige Absatz 1 vorschreibt, je eine Kopie 

aller Erlasse dem Regierungsstatthalteramt und der zuständigen kantonalen Fachstelle über-

weisen müssen.  

Die Randnote wird aus diesem Grund geändert in «Gültigkeit nicht genehmigungspflichtiger Er-

lasse».  

 

Absatz 1 wird aufgehoben.  

 

Absatz 2 betreffend die Gültigkeit der Erlasse wird inhaltlich unverändert beibehalten, aber re-

daktionell besser formuliert. 

 

Artikel 78 Absatz 4 Buchstabe e) (aufgehoben) und f) (geändert) 

Buchstabe e) wird ersatzlos aufgehoben, weil zusätzliche Abschreibungen aufgrund der Aufhe-

bung der Bestimmungen über die zusätzlichen Abschreibungen in Artikel 84 und 85 künftig nicht 

mehr zulässig sein werden.  

 

In Buchstabe f) wird eine redaktionelle Angleichung des Wortlauts an die restliche Terminologie 

der GV vorgenommen, indem der Begriff «nach» durch das Wort «gemäss» ersetzt wird.  

 

Artikel 81 Absatz 3 Buchstabe a (geändert) 

Mit der Einführung des HRM2 wurden bei der Bilanzierung des Finanzvermögens grundlegende 

Neuerungen eingeführt. Wie bereits nach HRM1 wird auch nach HRM2 das Finanzvermögen 

bei seiner erstmaligen Bilanzierung zum Anschaffungs- oder Herstellungswert bilanziert. Sofern 

der Zugang ohne Aufwand erfolgt, wird das Finanzvermögen zum Verkehrswert zum Zeitpunkt 

des Zugangs in die Bilanz aufgenommen (Art. 81 Abs. 1). Mit HRM2 neu eingeführt wurde eine 

periodische Neubewertung des Finanzvermögens. Diese Neubewertung kann sowohl zu einer 

Aufwertung als auch zu einer Wertverminderung führen. Die Periodizität der Neubewertung, 

welche sich gemäss Anhang 1 richtet, wird in Absatz 3 geregelt.  
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Die Bewertung von Baurechten im Finanzvermögen hat gemäss bisheriger Vorgabe in Artikel 81 

Absatz 3 Buchstabe b jährlich zu erfolgen. In der Praxis hat sich gezeigt, dass diese strenge 

Vorschrift nicht notwendig ist. Wie die Liegenschaften unterliegen auch die Baurechte einer kon-

stanteren Marktsituation als die restlichen Vermögenswerte des Finanzvermögens. In der Regel 

werden langfristige Verträge unterzeichnet, deren Indexierung nur bei grossen Schwankungen 

zu Wertveränderungen führt. Ist der Zinssatz im Vertrag festgelegt oder erfolgt die Kapitalisie-

rung zu 4.5 % gemäss Anhang 1, ändert sich der Wert nicht. Erfolgt die Bewertung nach einer 

anerkannten Bewertungsmethode (bspw. dem effektiven Ertrag), wird sich dieser kaum jährlich 

ändern. Einen spezifischen Grund für eine jährliche Bewertung wird daher auch aufgrund der 

Erfahrung seit Einführung des HRM2 als nicht gegeben erachtet. Deshalb werden die Baurechte 

künftig gleich wie Liegenschaften des Finanzvermögens mindestens alle fünf Jahre neu bewer-

tet werden müssen. Vorbehalten bleibt eine notwendige Anpassung aufgrund der Änderung des 

amtlichen Wertes (vgl. bisherige und neue Formulierung von Art. 81 Abs. 3 Bst. a).    

 

Buchstabe a wird so geändert, dass neu Liegenschaften und Baurechte mindestens alle fünf 

Jahre sowie bei Änderung des amtlichen Werts neu bewertet werden müssen. Diese Formulie-

rung («Liegenschaften und Baurechte) wird gewählt, weil nach Artikel 655 des Schweizerischen 

Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 (ZGB)14 hervorgeht, dass es bei den Liegenschaften 

um bebaute und unbebaute Grundstücke geht und mit den Baurechten gleichzeitig diejenigen in 

das Grundbuch aufgenommenen selbständigen und dauernden Rechte erfasst werden, die für 

das Finanzvermögen der Gemeinden von Bedeutung sind.  

 

Artikel 83 Absätze 6 und 7 (neu) 

Mit der Einführung des HRM2 wurde ein neues Abschreibungssystem für das Verwaltungsver-

mögen eingeführt. Die Abschreibungen erfolgen je nach Anlagekategorie linear nach angenom-

mener Nutzungsdauer. Die Anlagekategorien und Nutzungsdauern werden im Anhang 2 ver-

bindlich vorgegeben. Die im Anhang 2 festgelegte Nutzungsdauer bezieht sich auf den Zeit-

punkt der Inbetriebnahme der Anlage. Ausser den in den Absätzen 3 bis 5 aufgeführten Sonder-

fällen für eingetretene dauerhafte Wertverminderungen oder Verluste (Absatz 3) sowie für Dar-

lehen und Beteiligungen (Absätze 4 und 5), sind keine Ausnahmen von den im Anhang 2 vorge-

gebenen Nutzungsdauern vorgesehen. Auch provisorische Bauten mit einer begrenzten Nut-

zungsdauer und Occasionen mit einer kürzeren theoretischen Restlebensdauer müssen über 

die ordentliche Nutzungsdauer abgeschrieben werden.  

 

Die Gemeindeumfrage vom April 2022 hat gezeigt, dass eine grosse Mehrheit von rund 71% 

der an der Umfrage teilnehmenden Gemeinden befürwortet, dass künftig zwei weitere Sonder-

fälle für eine befristete Nutzungsdauer für Provisorien und für eine kürzere Nutzungsdauer für 

Occasionen in Artikel 83 aufgenommen werden sollen.  

 

Occasionen (Absatz 6): 

Occasionen sind Anlagen, welche bereits vor dem Kauf durch Dritte genutzt wurden. Gemäss 

heutiger rechtlicher Grundlage ist für Occasionen die ordentliche Abschreibungsdauer über die 

Gesamtlebensdauer gemäss Anhang 2 massgebend. Endet die Nutzungsmöglichkeit früher, er-

folgt eine ausserplanmässige Abschreibung des Restanlagewertes. Diese Regelung beinhaltet 

den Nachteil, dass im Verhältnis zur theoretischen Restlebensdauer zu wenig abgeschrieben 

wird. Somit kann auch keine genügende Selbstfinanzierung erreicht werden. 

 

 
14 SR 210.  
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Neu wird in Absatz 6 eine Sonderregelung für Occasionen geschaffen. Die Abschreibung erfolgt 

über die noch verbleibende Restnutzungsdauer ab Kaufdatum. Basis ist die Nutzungsdauer ge-

mäss Anhang 2 ab erster Inbetriebnahme der Sache. Die Regelung gilt für alle Anlagekatego-

rien (insb. mobile Sachanlagen wie Fahrzeuge, Maschinen oder der Informatik). Sie hat den 

Vorteil, dass der aktivierte Wert dem Restwert der Sachanlage entspricht und gleichzeitig die 

Abschreibungstranchen gleichmässig verteilt sind, ohne dass am Ende der Lebensdauer eine 

hohe ausserplanmässige Abschreibung anfällt.  

 

Provisorien (Absatz 7): 

Ein Provisorium ist eine Baute oder andere Sachanlage des Verwaltungsvermögens, die nur vo-

rübergehend Bestand oder Nutzen hat. Gemäss heutiger Rechtsgrundlage erfolgt die Abschrei-

bung für Provisorien nach der ordentlichen Lebensdauer nach Anlagekategorie (Nutzung) und 

mit einer ausserplanmässigen Abschreibung des Restwerts nach Beendigung der Nutzung. Das 

kann zu einer sehr hohen ausserplanmässigen Abschreibung am Ende des Provisoriums füh-

ren, weil die Abschreibungstranchen auf der von vornherein nicht beabsichtigten ordentlichen 

Nutzungsdauer gemäss Anhang 2 GV basieren und dadurch zu tief sind.   

 

Neu wird den Gemeinden in Absatz 7 eine Sonderregelung für die provisorischen Bauten zur 

Verfügung gestellt. Demnach können die Gemeinden im Rahmen des Kreditbeschlusses über 

das Provisorium bereits eine kürzere Lebensdauer festlegen, welche der Dauer des Provisori-

ums entspricht. Damit wird für dieses Provisorium vorgängig festgelegt, innert welcher festge-

legten kürzeren Nutzungsdauer die Abschreibungen diesfalls vorzunehmen sind. Mit dieser 

Möglichkeit können die Gemeinden Sachanlagen, die nur für einen begrenzten Zeitraum ver-

wendet werden, linear über die kürzere Nutzungsdauer abschreiben, ohne dass am Ende des 

Provisoriums ein hoher Abschreibungsbedarf anfällt. Die antragstellende Behörde muss bereits 

im Rahmen der Beratung des Kreditbeschlusses ihre klare Absicht zur Nutzungsdauer der An-

lage bekannt geben. Die Dauer des Provisoriums wird im entsprechenden Beschluss verbindlich 

festgelegt und der Abschreibungsaufwand entsteht linear über den im Voraus bestimmten Zeit-

raum. Weil die Dauer eines Provisoriums jedoch nicht unbedingt der effektiven Nutzungsdauer 

der Sachanlage entspricht und unter Umständen zu viel (oder auch zu wenig) abgeschrieben 

wird, kann diese Lösung je nach Sachanlage auch nachteilig sein. Den Gemeinden soll deshalb 

die Wahlfreiheit offengelassen werden, entweder nach Nutzungsdauer gemäss Anhang 2 oder 

nach dem Sonderfall gemäss Absatz 7 abzuschreiben.  

Theoretisch könnte mit dieser Regelung auch eine Verlängerung der ordentlichen Nutzungs-

dauer nach Anhang 2 erzielt werden, nämlich dann, wenn das «Provisorium» faktisch als Dau-

erlösung mit einer entsprechend langen Nutzungsdauer festgelegt würde. Damit diese Situation 

nicht entsteht, kann die Dauer des Provisoriums gegenüber der ordentlichen Nutzungsdauer ge-

mäss Anhang 2 nur verkürzt jedoch nie verlängert werden. 

 

Artikel 84 und 85 (aufgehoben) 

Die Bestimmungen über die zusätzlichen Abschreibungen in den Artikel 84 und 85 sowie An-

hang 3 werden ersatzlos aufgehoben.  

 

Damit verhindert werden konnte, dass die Gemeinden bei der Umstellung vom HRM1 auf das 

HRM2 für die Finanzierung zukünftiger neuer Aufgaben über keine ausreichende Selbstfinanzie-

rungsbasis verfügten, wurden mit der Einführung des HRM2 neue Vorschriften über die zusätzli-

chen Abschreibungen aufgenommen (vgl. Ziff. 3.1.1). Damit wurde das politische Anliegen der 

Gemeinden, ein Steuerungsinstrument für die Sicherung einer genügenden Selbstfinanzierung 

ausserhalb des Bilanzüberschusses festzulegen, umgesetzt.  
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Das AGR berechnete anhand von Auswertungen der FINSTA-Daten, ob das Ziel der zusätzli-

chen Abschreibungen erreicht wurde. Die Berechnungen sind im Analyse-Bericht des AGR zu-

sammengefasst. Sie zeigen, dass die Zielsetzung der zusätzlichen Reserven spätestens nach 

zehn Jahren seit der Einführung des HRM2 eingetroffen ist resp. eintreffen wird. Die Gemein-

den verfügen über eine vertretbare Selbstfinanzierung, die dem Niveau vor Einführung von 

HRM2 entspricht. Nach zehn Jahren seit der Einführung des HRM2 wird die Aufhebung der zu-

sätzlichen Abschreibungen deshalb auch aus aufsichtsrechtlicher Sicht des AGR unterstützt. 

 

Die Gemeindeumfrage vom April 2022 ergab, dass das Instrument der zusätzlichen Abschrei-

bungen von 66% der Gemeinden als intransparent und wirkungslos beurteilt wird. Kritisiert wer-

den vor allem der komplizierte Mechanismus und die Einschränkung des Handlungsspielraums 

der Gemeinden. Auch wird genannt, dass mit der Einlage in die zusätzlichen Abschreibungen 

das Jahresergebnis im Allgemeinen Haushalt verfälscht werde. Mit einem Anteil von 61% plä-

diert eine deutliche Mehrheit für eine vollständige Aufhebung der zusätzlichen Abschreibungen. 

Immerhin 39% könnten sich eine unveränderte Beibehaltung oder die Beibehaltung mit Modifi-

kationen vorstellen. Als geeigneter Zeitpunkt für die Aufhebung wird fast ausnahmslos der 1. Ja-

nuar 2026 genannt.  
 

Die Reserve wird im 2026 einmalig zu Gunsten des Bilanzüberschusses aufgelöst (vgl. Über-

gangsbestimmung Art. T3-1 Abs. 1 und 2). 

 

Die Arbeitsgruppe ERFA HRM2 gab die Empfehlung ab, die Vorschriften zu den zusätzlichen 

Abschreibungen ersatzlos aufzuheben und die Reserve einmalig zu Gunsten des Bilanzüber-

schusses aufzulösen. Unter dem Vorbehalt, dass die Änderung der GV am 1. Januar 2026 in 

Kraft tritt, wird der Vollzug der Auflösung im Rechnungsjahr 2026 erfolgen. 

 

Artikel 85b Absatz 1 (geändert) 

Absatz 1 wird mit dem Begriff «Aktivierung» ergänzt. Damit wird explizit festgehalten, dass für 

die Burgergemeinden und andere steuerpflichtige öffentlich-rechtliche Körperschaften nicht die 

Aktivierungsvorschriften nach Artikel 79a anwendbar sind. Dies gilt zwar schon heute, da ge-

mäss jetzigem Wortlaut von Artikel 85b für diese Körperschaften bezüglich Abschreibungen, 

Rückstellungen, Rücklagen und Wertberichtigungen die Vorschriften der übergeordneten eidge-

nössischen und kantonalen Steuergesetzgebungen gelten. Steuerrechtlich gilt ein Aktivierungs-

verbot (Art. 85 Abs. 2 Bst. b Ziff. 1 StG), es gibt im Steuerrecht keine formellen Aktivie-

rungs(mindest)grenzen. Das Gleiche gilt für das Handelsrecht. Es ist aber in beiden Rechtsge-

bieten zulässig, unwesentliche Positionen direkt im Aufwand zu erfassen und damit der Erfolgs-

rechnung zu belasten. In der konkret massgebenden Abschreibungsverordnung vom 18. Okto-

ber 2000 (AbV)15 werden unter den genannten Begriffen auch Vorgaben für die Aktivierung 

resp. Bilanzierung von Sachanlagen und Liegenschaften gemacht. Daraus ist abzuleiten, dass 

die Aktivierungsvorschriften gemäss Artikel 79a für die steuerpflichtigen öffentlich-rechtlichen 

Körperschaften nicht gelten. Da dies in der Praxis jedoch zu Unsicherheiten und Unklarheiten 

geführt hat, wird Artikel 85b entsprechend präzisiert.  

 

Artikel 99 Absatz 1 (geändert) 

Absatz 1 soll um den neuen Artikel 112 Absatz 4 ergänzt werden. Dies aus dem Grund, dass 

die neue Vorschrift betreffend die Beschlussfassung über Mehrkosten, die sich aufgrund der 

Teuerung oder wegen Währungsschwankungen ergeben, dispositiver Natur sein soll, d.h. dass 

die Gemeinden mittels Reglementsbestimmung in diesem Sinn davon abweichen können, dass 

sie diese Vorschrift nicht für sich gelten lassen wollen.  

 
15 BSG 661.312.59.  
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Artikel 112 Absatz 4 (neu) 

Artikel 112 regelt die Nachkreditkompetenzen. Reicht ein Kredit nicht aus, um die mit dem Kre-

ditbeschluss bezweckte Aufgabe zu erfüllen, sind die erforderlichen zusätzlichen Ausgaben mit 

einem Nachkredit zu beschliessen. Nachkredite werden dem zuständigen Organ unterbreitet, 

bevor weitere Verpflichtungen eingegangen werden. Diese (dispositive) Vorschrift der GV ver-

pflichtet die Gemeinden, sämtlichen Mehrkosten, die bezüglich eines beschlossenen Kredits an-

fallen, dem zuständigen finanzkompetenten Organ vorzulegen, unabhängig davon, wie diese 

Mehrkosten entstanden sind oder entstehen werden. Diese Bestimmung stellte in den letzten 

Jahren zahlreiche Gemeinden insbesondere aufgrund des Anstiegs der Teuerung, speziell der 

Bauteuerung, vor erhebliche zeitliche Probleme bei der Umsetzung ihrer beschlossenen Kredite 

resp. Projekte. Die Bedeutung der Indexierung der Kreditsumme hat daher zugenommen. Ge-

nerell wesentlich ist eine Indexierung bei Vorhaben, deren Kosten durch die Preisentwicklung 

beeinflusst werden können, weil sie über längere Zeit andauern und teuerungsbedingte Mehr-

kosten auch vertraglich vorbehalten bleiben. Dies gilt entsprechend auch für Wechselkursklau-

seln.  
 

Mehrkosten aufgrund von Projektänderungen, von zusätzlich in Auftrag gegebenen Planungs- 

oder Bauarbeiten oder aufgrund von nicht berücksichtigten Herausforderungen bei der Umset-

zung des Projektes (Archäologie, Bodenbelastung, etc.) führen zu einer materiellen Veränderung 

des ursprünglich beschlossenen Projekts und müssen deshalb dem zuständigen Organ erneut 

zur Beratung und zum Nachkreditbeschluss vorgelegt werden. Demgegenüber stellen teuerungs-

bedingte oder währungsbedingte Mehrkosten reine finanzielle Folgen des Marktes dar, die einer-

seits nicht oder nur schwer einkalkulierbar oder beeinflussbar sind und andererseits keine Ände-

rung des ursprünglich beschlossenen materiellen Planungs- oder Bauprojekts und dessen Aus-

führung zur Folge haben. Den Gemeinden soll mit der Ergänzung von Artikel 112 um den neuen 

Absatz 4 künftig ermöglicht werden, Mehrkosten, die sich ausschliesslich und einzig aus der Teu-

erung oder Wechselkursschwankungen ergeben können, bereits zusammen mit dem Kreditbe-

schluss mitgenehmigen zu lassen, um dann im Eintrittsfall nicht einen Nachkredit beschliessen 

zu müssen.  

 

Voraussetzungen für die Möglichkeit, auf den Nachkreditbeschluss verzichten zu können sind, 

dass einerseits das finanzkompetente Organ bereits beim Kreditbeschluss mitgenehmigt, dass 

allfällige teuerungs- und wechselkursbedingte Mehrkosten aufgerechnet werden dürfen und an-

dererseits, dass die Mehrkosten indexiert sind («eine Preisstands- und Wechselkursklausel ent-

halten»). Die Zulässigkeit der Preisstands- und Wechselkursklausel ist nicht auf Verpflichtungs-

kredite beschränkt. Es wäre denkbar, im Budgetbeschluss eine allgemeine Preisstands- und 

Wechselkursklausel für sämtliche Budgetkredite vorzusehen. Dies würde jedoch eine einheitli-

che Indexierung (bspw. an den LIK) bedingen. Aus praktischen Gründen wird deshalb davon 

ausgegangen, dass die Preisstands- und Wechselkursklausel nur bei separat zu beschliessen-

den Verpflichtungskrediten zur Anwendung gelangen wird.  

 

Gerade im Baubereich kommt einer Indexierung der Kreditsumme eine grosse Bedeutung zu. 

Damit das ausgabenkompetente Organ eine richtige Vorstellung der Höhe des Kredits erlangen 

kann, erscheint wesentlich, dass jeweils ein möglichst aktueller Preisstand ausgewiesen wird. 

Die teuerungsbedingten Mehrkosten können sich in analoger Anwendung von Artikel 29 der Fi-

nanzhaushaltsverordnung vom 16. November 2022 (FHaV)16 wie folgt berechnen lassen: Für 

die Zeitspanne zwischen dem Zeitpunkt der Berechnung der Kreditsumme (Preisbasis des Kre-

ditbeschlusses) und der Arbeitsvergebung (Vertragsabschluss) wird die Teuerung auf der Basis 
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des Landesindexes der Konsumentenpreise, bei Bauvorhaben auf der Basis des Baukostenin-

dexes berechnet. Für die Zeitspanne zwischen Arbeitsvergebung (Vertragsabschluss) und Ab-

rechnung sind jene teuerungsbedingten Mehrausgaben massgebend, zu deren Übernahme sich 

die Gemeinde vertraglich verpflichtet hat. 

 

Die Formulierung von Absatz 4 entspricht sinngemäss der bereits im kantonalen Finanzhaus-

haltsrecht in Artikel 35 Absatz 2 des Finanzhaushaltsgesetzes vom 15. Juni 2022 (FHG)17 sowie 

in Artikel 29 FHaV enthaltenen Regelung.  

 

Die Bestimmung soll dispositiver Natur sein, was bedeutet, dass die Gemeinden mittels eigener 

reglementarischer Bestimmung auf diese Vorschrift verzichten können (vgl. Ausführungen zu Art. 

99 oben).  

Bereits heute zulässig ist die generelle Festlegung einer entsprechenden Ausgaben- oder Auf-

rechnungsklausel im Organisationsreglements der Gemeinde. Es kann eine Zuständigkeitsbe-

stimmung für die Beschlussfassung über teuerungsbedingte und wechselkursbedingte Mehrkos-

ten aufgenommen werden oder mittels Aufnahme einer generellen Aufrechnungsklausel anhand 

einer bestimmten Indexierung geregelt werden, dass die in einem Projekt anfallenden Mehrkos-

ten, welche sich rein aus der Teuerung oder dem Wechselkurs ergeben, als mit dem entspre-

chenden Kredit mitbeschlossen gelten. Diese Möglichkeit besteht auch weiterhin.  

 

Artikel 126a Absatz 3 (geändert) 

Absatz 3 wird dahingehend geändert, dass die Gemeinden die Bescheinigung der Jahresrech-

nung künftig nur noch dem AGR einreichen werden. Die bisherige Verpflichtung, dem zuständigen 

Regierungsstatthalteramt eine Kopie der Bescheinigung und des Quittungsblatts zustellen zu 

müssen, wird gestrichen. Diese Anpassung erfolgt auf Ersuchen der Geschäftsleitung der Regie-

rungsstatthalterämter vom Juli 2022.  

 

Die Änderung führt zu keiner Abweichung in der bisherigen Finanzaufsicht und stellt lediglich eine 

Effizienzsteigerung im Organisationsablauf der kantonalen Verwaltung dar.  

 

Übergangsbestimmung Artikel T3-1 Absätze 1 und 2 (neu) 

Der Buchungsvorgang zur Auflösung der zusätzlichen Abschreibungen wird in der Übergangs-

bestimmung T3-1 verbindlich vorgeschrieben, weil die Buchung zwingend im Jahr 2026 und nur 

innerhalb der Bilanz (und nicht über die Erfolgsrechnung) vorgenommen werden soll.  

 

Absatz 1 hält fest, dass der Saldo des Kontos «zusätzliche Abschreibungen» auf den 1. Januar 

2026 vollumfänglich in den Bilanzüberschuss übertragen werden muss.  

 

Absatz 2 regelt die Buchungsvorgabe. Es soll eine Bilanzbuchung vorgenommen werden, damit 

die Umgliederung innerhalb des Eigenkapitals erfolgt. Die zusätzlichen Abschreibungen sind – 

wie der Bilanzüberschuss – Teil des Eigenkapitals und bestehen aus kumulierten zweckgebun-

denen Ertragsüberschüssen. Die Bildung und Auflösung wurde erfolgswirksam zu Lasten, bzw. 

zu Gunsten der Erfolgsrechnung verbucht. In den Erläuterungen zu Artikel 84 und 85 wird fest-

gehalten, weshalb die Auflösung der zusätzlichen Abschreibungen erfolgen kann. Die bereits in 

das Eigenkapital eingelegten Ertragsüberschüsse müssen einmalig in den frei verfügbaren Bi-

lanzüberschuss (Sachgruppe 299) überführt werden.  
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Mit dieser verbindlichen Buchungsvorgabe soll verhindert werden, dass unterschiedliche Bu-

chungswege gewählt werden. Grundsätzlich wäre es auch möglich, die zusätzlichen Abschrei-

bungen über ein Ertragskonto der Erfolgsrechnung zuzuweisen. Am Jahresende wäre der Er-

tragsüberschuss um diesen Betrag höher. Somit würde in einem Mehrjahresvergleich der Ab-

schluss im Jahr 2026 viel höher ausgewiesen. Die Vergleichbarkeit der Gemeinderechnungen 

wäre in den Folgejahren erschwert. Ebenso hätte dieser Buchungsvorgang Einfluss auf die Fi-

nanzkennzahlen.  

 

Anhang 2 (geändert) 

Der Anhang 2 erfährt verschiedene Änderungen. Zum einen werden die Nutzungsdauern für ei-

nige Hochbauten, insb. für Schulanlagen und Kindergärten, gestützt auf politische Vorstösse und 

die Gemeindeumfrage angepasst (vgl. Ziff. 2.1.3 und 2.1.5) und zum anderen wird der Anhang 

formell übersichtlicher gestaltet.  

Die Nutzungsdauern gemäss Anhang 2 stellen Durchschnittswerte dar. Sie wurden in Zusam-

menarbeit mit anderen Kantonen im Rahmen der Einführung von HRM2 festgelegt. Die geltenden 

Anlagekategorien und Nutzungsdauern sind bei den Gemeinden grossmehrheitlich akzeptiert. Im 

Sinne der Stetigkeit der Rechnungslegung sollen deshalb nicht ohne Not Veränderungen an der 

Abschreibungsdauer des Verwaltungsvermögens vorgenommen werden.  

Änderung der Nutzungsdauer für Schulanlagen und Kindergärten 

Gegenstand der politischen Vorstösse (vgl. Ziff. 2.1.3) waren die Schulanlagen und Kindergärten, 

weshalb insbesondere deren Nutzungsdauern überprüft wurden.  

 

Die Antworten der Gemeinden anlässlich der Umfrage vom April 2022 zu den Nutzungsdauern 

für Schulanlagen und Kindergärten waren unterschiedlich. Klar zeigt sich, dass eine Erhöhung 

der Lebensdauer auf 40 Jahre – wie dies die politischen Vorstösse beantragen – bei den Ge-

meinden nicht im Fokus steht. In der grafischen Detailauswertung zeigt sich, dass lediglich rund 

7% der Gemeinden eine Nutzungsdauer von 40 Jahren befürworten. Die grösste Zustimmung 

ist bei der Nutzungsdauer von 33 1/3 Jahre feststellbar (43%). Explizit keine Änderung wün-

schen 27% der Gemeinden. 16% möchten die Nutzungsdauer gleich belassen oder tiefer als 25 

Jahre ansetzen.  

Aufgrund der divergierenden Ant-

worten der Gemeinden, die je hälftig 

für oder gegen eine Verlängerung 

der Nutzungsdauern ausfielen, wur-

den zusätzliche Kriterien beigezo-

gen. Von Bedeutung erachtet das 

AGR die Kontinuität in der Rech-

nungslegung, die Entwicklung der 

Werthaltigkeit von Schulgebäuden 

und Kindergärten unter Berücksich-

tigung von zeitgemässen Baufor-

men und eine gesunde Finanzlage 

der Gemeinden mit geringer Schul-

denlast. Die Abwägung dieser Argu-

mente führt zur Festlegung der Ab-

schreibungsdauer auf 33 1/3 

Jahre.18  

 

 
18 Die Lebensdauer von 33 1/3 Jahren entspricht einem Abschreibungssatz von exakt 3 %. Würde die Lebensdauer in ganzen Jahren erfasst, ergäbe 

dies einen Prozentsatz mit Kommastellen und wäre in der Bearbeitung (bspw. Anlagenbuchhaltung) umständlich zu handhaben.  

27%

16%43%

7%
3%4%

Nutzungsdauer Schulanlagen 
Detailauswertung

ND belassen

ND belassen oder tiefer
als 25 Jahre

ND erhöhen 33 1/3
Jahre

ND erhöhen 40 Jahre

ND wählbar 25 bis 50
Jahre und weitere

ND andere
Anpassungen



Nicht klassifiziert | Letzte Bearbeitung: 13.11.2024 | Version: 3 | Dok.-Nr.: 2423755 | Geschäftsnummer: 2023.DIJ.4385 17/22 

Die Erhöhung der Nutzungsdauer auf 33 1/3 Jahre setzt den Grundsatz von true-and-fair-view 

um, weil damit eine Annäherung der Abschreibungsfrist an die tatsächlich zu erwartende Lebens-

dauer erfolgt. Diese effektive Lebensdauer der Schulanlagen und Kindergärten liegt erfahrungs-

gemäss eher bei 33 als bei 25 Jahren. Wenn es darum geht, Investitionsausgaben zu beschlies-

sen, sind die Folgekosten ein wesentliches Element. Es ist entscheidend einfacher, einen jährli-

chen Abschreibungsaufwand, welcher der tatsächlichen Lebensdauer der Schulanlagen ent-

spricht, erklären und verantworten zu können. Zudem tragen regelmässige Sanierungen (bauli-

cher Unterhalt) zur Instandhaltung und Werthaltigkeit des Gebäudes bei. Die längere Abschrei-

bungsdauer ist auch unter diesem Gesichtspunkt vertretbar. 

Wichtig bleibt nach wie vor die Trennung der Mobilien von der Gebäudehülle und den fest ver-

bauten Teilen. Sie haben naturgemäss eine deutlich kürzere Lebensdauer und sind deshalb in 

der für sie vorgesehenen Anlagekategorie 1406 zu aktivieren.  

 

Aufgrund der Verlängerung der Abschreibungsdauer ist festzulegen, ab welchem Zeitpunkt die 

jeweiligen Anlagen über die neue Nutzungsdauer von 33 1/3 Jahren abzuschreiben sind. Es lie-

gen zwei verschiedene Möglichkeiten vor: Entweder sind nur die ab dem Zeitpunkt der Inkrafts-

etzung der Änderung aktivierten Anlagen betroffen oder es werden alle seit der Einführung des 

HRM2 neu bilanzierten Gebäude miteinbezogen. Aus finanzaufsichtsrechtlicher Sicht befürwortet 

das AGR klar die zweite Variante. Bereits nach HRM2 erstellte Schulanlagen und Infrastrukturen 

werden ab 2026 über die verlängerte Restlebensdauer abgeschrieben. Für die Gemeinden ist 

dieses Vorgehen einfacher zu handhaben. Zudem soll damit einem Investitionsstau in neue 

Schulrauminfrastrukturen vorgebeugt werden. Das bestehende Verwaltungsvermögen nach Arti-

kel T2-4 GV ist von der Änderung nicht betroffen. 

 

Die Arbeitsgruppe ERFA HRM2 teilt diese Auffassung und empfiehlt ebenfalls die zweite Variante 

für die Umsetzung der verlängerten Lebensdauer, damit es nicht zu einem Aufschub von Investi-

tionen oder gar zu einem Investitionsstopp kommt.  

 

Änderung der Nutzungsdauern für andere Hochbauten 

Die Erfahrung seit der Einführung des HRM2 hat gezeigt, dass die unterschiedlichen Nutzungs-

dauern für Schulhäuser (25 Jahre), Gemeindehäuser (33 1/3 Jahre), Werkhöfe (40 Jahre), 

Schwimmbäder (25 Jahre), Kulturbauten/Denkmäler (33 1/3 Jahre), etc. nicht zwingend notwen-

dig sind. Eine Vereinheitlichung führt zu einer Vereinfachung in der praktischen Anwendung.  

 

Das Ergebnis der Gemeindeumfrage vom April 2022 zeigt, dass die Unterteilung der Nutzungs-

dauern über alle Anlagekategorien von den Gemeinden mit 61% als richtig beurteilt wird. Der 

hohe Differenzierungsgrad innerhalb der ganzen Anlagekategorie 1404 «Hochbauten» führt je-

doch zu Kritik. Vereinzelt wird auch der Wunsch nach der generellen Vereinheitlichung der Nut-

zungsdauern für alle Hochbauten genannt. 

 

Der Vergleich mit den anderen Kantonen zeigt, dass im Kanton Bern eine hohe Detaillierung 

innerhalb der Anlagekategorie 1404 besteht. Bei den Schulanlagen gibt es beispielsweise 4 Un-

terkategorien (Schulhaus, Kindergarten Mehrzweckhalle alle 25 Jahre und Turnhalle 33 1/3 

Jahre). Bei der Mehrheit der Kantone ist der Detaillierungsgrad in den Anlagekategorien erheblich 

tiefer. 18 Kantone kennen nur eine Nutzungsdauer für alle Arten von Schulanlagen. 14 Kantone 

kennen sogar nur eine Lebensdauer für sämtliche Hochbauten.  

 

Aus diesem Grund wurde die gesamte Anlagekategorie «Hochbauten» überprüft und soweit sinn-

voll vereinheitlicht. Die neue Einteilung der Hochbauten sieht wie folgt aus:  
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Konto HRM2 Anlagekategorie 
VV 

Verfeinerung VV Nutzungs-
dauer in 
Jahren 

neue  
Nutzungs-
dauer 

1404 Hochbauten 
inkl. Boden 

Gebäude/Hoch-
bauten 

Abdankungshalle / Krematorium 40 40 

  Abfallsammelstelle 40 40 
    Feuerwehrmagazin 40 40 
    Kirche, Pfarrhaus 40 40 
    Schiessanlage 40 40 
    Schlachthof 40 40 
    Tiefgarage 40 40 
    Werkhof 40 40 
  Gemeindehaus 33 1/3 33 1/3 
  Kindergarten 25 33 1/3 
  Kirchgemeindehaus 25 33 1/3 
  Konzert- und Theatersäle 25 33 1/3 
  Kulturbauten / Denkmäler 33 1/3 33 1/3 
  Mehrzweckhalle 25 33 1/3 
  Schulhaus 25 33 1/3 
  Turnhalle 33 1/3 33 1/3 
  Zivilschutzanlage 33 1/3 33 1/3 
    Hallenbad  25 25 
    Öffentliche Toilette 25 25 
    Schwimmbad / Eissportanlage 25 25 
    übrige 25 25 

(fett = geändert; für eine bessere Lesbarkeit werden die Anlagen neu nach Lebensdauer und 

alphabetisch geordnet) 

 

Alle «Hochbauten» wie Schulhaus, Kindergarten, Mehrzweckhalle, Turnhalle, Kirchgemeinde-

haus usw. haben künftig eine Lebensdauer von 33 1/3 Jahren. Die Spezialbauwerke behalten 

eine Lebensdauer von 40 Jahren wie bisher. Für Sportanlagen und übriges bleibt die Lebens-

dauer ebenfalls wie bisher bei 25 Jahren.  

 

Nebst den Schulanlagen werden die Nutzungsdauern für das Kirchgemeindehaus und die Kon-

zert- und Theatersäle ebenfalls auf 33 1/3 Jahre erhöht. 

 

Auf eine Herabsetzung der geltenden Nutzungsdauern soll bewusst verzichtet werden. Für An-

lagen mit einer Nutzungsdauer von 40 Jahren gibt es keine Änderung. 

 

Ausgestaltung  

Zur übersichtlicheren Anwendung des Anhang 2 wird die Anlagekategorie Hochbauten systema-

tisch logischer eingeteilt und nach Länge der Nutzungsdauer geordnet. Zudem wurden zwei bis-

herige Spalten («Detailtyp VV» und «Bemerkungen») aus der Tabelle gestrichen. Sie werden 

nicht benötigt. Weitere kleinere redaktionelle Anpassungen in der Tabelle und bei den Bemerkun-

gen sollen die Lesbarkeit vereinfachen. Materiell werden keine Änderungen vorgenommen.  

 

Anhang 3 (aufgehoben) 

Anhang 3 regelt die Auflösung der zusätzlichen Abschreibungen. Da die Vorschriften über die 

zusätzlichen Abschreibungen in Artikel 84 und 85 aufgehoben werden, wird auch Anhang 3 

nicht mehr benötigt. Er ist ebenfalls aufzuheben.  
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Inkrafttreten 

Die Teilrevision der GV tritt auf den 1. Januar 2026 in Kraft. 

6.2 Indirekte Änderung der GebV nach erfolgter Einführung des HRM2 

Anhang 4A, Ziffer 2.3 (aufgehoben) und 2.4 (geändert) 

Anhang 4A GebV regelt den Gebührentarif der DIJ.  

In Ziffer 2.3 ist die Gebührenpflicht für Ausnahmebewilligungen vom Mindestabschreibungssatz 

enthalten. Gemäss den Vorschriften des HRM2 müssen die Abschreibungen zwingend nach 

dem Anhang 2 zu Artikel 83 Absatz 2 GV vorgenommen werden. Es gelten verbindliche Ab-

schreibungssätze. Die beim Verwaltungsvermögen seit der Einführung des HRM2 festgehaltene 

lineare Abschreibungsmethode über die Lebensdauer der einzelnen Anlagekategorien verhin-

dert, dass Gemeinden bei grossen Neuinvestitionen in den ersten Jahren durch die Abschrei-

bungen überdurchschnittlich stark belastet werden und dadurch allenfalls in finanzielle Schwie-

rigkeiten geraten. Es gibt deshalb seit Inkrafttreten des HRM2 keine Gründe mehr, ein Abwei-

chen von der vorgegebenen Abschreibungsmethode oder von den jeweils per Anlagekategorie 

festgelegten Lebensdauer vorzusehen. Mit der Änderung des GG betr. die Einführung des 

HRM2 vom 28. März 2012 wurde folgerichtig Artikel 78 Absatz 3 Buchstabe a GG und damit die 

Befugnis der zuständigen kantonalen Stelle, Ausnahmen vom Mindestabschreibungssatz zu ge-

währen, gestrichen. Versehentlich vergessen ging damals die Aufhebung der Gebührenvor-

schrift in Ziffer 2.3 GebV für die Ausnahmebewilligungen vom Mindestabschreibungssatz, wel-

che folgerichtig auch zu streichen gewesen wäre. Dies wird mit vorliegender indirekter Ände-

rung der kantonalen Gebührenverordnung nachgeholt.  

 

In Ziffer 2.4 wird die Gebührenberechnung für die Vorbereitung des Regierungsratsbeschlusses 

zur Festlegung eines kommunalen Voranschlags gemäss Artikel 76 GG geregelt. Seit der Ein-

führung von HRM2 lautet die geltende Terminologie für «Voranschlag» neu «Budget». Diese re-

daktionelle Anpassung wird ebenfalls nachvollzogen.  

7. Verhältnis zu den Richtlinien der Regierungspolitik (Rechtsetzungsprogramm) 

und anderen wichtigen Planungen 

Die vorliegende Teilrevision der GV ist im Rechtsetzungsprogramm nicht enthalten. Sie stellt 

einerseits das Ergebnis der im Jahr 2012 bei der Änderung der Gemeindegesetzgebung zur 

Einführung des HRM2 bereits angekündigten Überprüfung der HRM2-Vorschriften nach erfolg-

ter Einführung in allen gemeinderechtlichen Körperschaften dar. Andererseits entspricht die 

Teilrevision der GV dem Ziel 2 der Richtlinien der Regierungspolitik, wonach der Kanton Bern 

die digitale Transformation nutzt, um wirkungsvolle, qualitativ hochstehende und effiziente 

Dienstleistungen zu erbringen. Mit der konsequenten Umsetzung des digitalen Primats werden 

– wenn im Verhältnis auch eher geringfügige – Effizienzsteigerungen in der Verfahrensorgani-

sation des Kantons und gleichzeitig eine digitalisierte Handhabung der kantonalen Aufsicht über 

die kommunalen Erlasse erreicht.  

8. Finanzielle Auswirkungen 

Die vorliegende Teilrevision hat für den Kanton keine finanziellen Auswirkungen.  
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9. Personelle und organisatorische Auswirkungen 

Die vorliegende Teilrevision hat für die zuständigen kantonalen Stellen Vereinfachungen im Zu-

stellungsverfahren im Rahmen der Genehmigung von kommunalen Erlassen (keine Weiterlei-

tungspflicht des Regierungsstatthalters an das AGR mehr) und im Rahmen der Finanzaufsicht 

zur Folge. Sie führt zu keinen personellen Folgen.  

10. Auswirkungen auf die Gemeinden 

Die von den Gemeinden befürwortete Aufhebung der zusätzlichen Abschreibungen führt zu grös-

seren Ertragsüberschüssen der Erfolgsrechnung, weil der ausserordentliche Aufwand wegfällt. 

Dadurch gewinnen die Gemeinden Handlungsspielraum im Allgemeinen Haushalt (Steuerhaus-

halt).  

 

Die Aufhebung des bestehenden Bilanz-Kontos 29400 («zusätzliche Abschreibungen») erfolgt 

im 2026 als einmalige Auflösung zugunsten des Bilanzüberschusses und hat damit Einfluss auf 

die Rechnungslegung 2026. Die Budgetierung im Jahr 2025 für das Budget-Jahr 2026 ist inso-

fern betroffen, als die entsprechenden Budgetpositionen für die Bildung und die Auflösung der 

zusätzlichen Abschreibungen wegfallen. Die Auswirkungen in den Gemeinden sind unterschied-

lich und abhängig vom Bestand und der Höhe der vorhandenen Reserve. Zu beachten ist, dass 

die Höhe des Eigenkapitals in allen Gemeinden unverändert bleibt. Mit der Auflösung der zu-

sätzlichen Abschreibungen verschiebt sich dieser Teil des Eigenkapitals in den Bilanzüber-

schuss.  

 

Das Total der zusätzlichen Abschreibungen über alle Gemeinden betrug am 31. Dezember 

2022 knapp 400 Millionen Franken und machte damit 6% des gesamten Eigenkapitals aus. Der 

Bilanzüberschuss über alle Gemeinden betrug rund 1.5 Milliarden Franken und wird mit der Auf-

nahme der zusätzlichen Abschreibungen auf rund 1.9 Milliarden Franken anwachsen (+ 27%). 

Die Zahlen können sich bis Ende 2025 noch verändern. 

 

Die Verlängerung der Nutzungsdauern im Anhang 2 GV und die damit verbundene Änderung 

der Abschreibungssätze hat in den Gemeinden einen gewissen finanztechnischen Aufwand zur 

Folge. Die Verlängerung der Nutzungsdauer hat bei den Schulliegenschaften in den Gemein-

den, die seit Einführung von HRM2 Investitionen in Schulliegenschaften getätigt haben, einen 

tieferen Abschreibungsaufwand ab 2026 zur Folge. Dies kann den Finanzhaushalt entlasten, für 

jedoch auch zu einer Senkung der Selbstfinanzierung.  

Es darf in Rücksprache mit Anbietern von Buchhaltungs-Software davon ausgegangen werden, 

dass in den IT-Programmen keine oder nur geringfügige Updates notwendig sein werden, so 

dass der Anpassungsaufwand überschaubar sein wird und die Gemeinden nicht übermässig be-

lastet werden. Zudem führen zahlreiche kleinere gemeinderechtlichen Körperschaften ihre Anla-

genbuchhaltungen in Excel, wodurch die Anpassung der Lebensdauern und Abschreibungs-

sätze für die Hochbauten mit verhältnismässigem Aufwand ohne weiteres möglich ist.  

11. Auswirkungen auf die Volkswirtschaft 

Die Auswirkungen der Vorlage auf die Volkswirtschaft wurden gemäss den geänderten Recht-

setzungsrichtlinien zur Regulierungscheckliste geprüft. Die vorliegende Teilrevision hat keine 

direkten Auswirkungen auf die Volkswirtschaft. Für die Aussage zu den möglichen Auswirkun-

gen auf die kommunalen Finanzhaushalte durch die einmalig höheren Bilanzüberschüsse im 

2026 vergleiche Ziffer 10.  
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12. Ergebnis der Konsultation 

Vom 17. April bis am 17. Juni 2024 fand zur Änderung der GV ein breites Konsultationsverfah-

ren via digitales Partizipationstool «eMitwirkung» statt. Zur Stellungnahme eingeladen waren 

insbesondere alle politischen Gemeinden und Kirchgemeinden sowie Gesamtkirchgemeinden, 

die kommunalen Verbände Verband Bernischer Gemeinden (VBG) und Verband Bernisches 

Gemeindekader (BGK), der Verband bernischer Burgergemeinden und Burgerlicher Korporatio-

nen (VBBG) sowie der Verband Bernischer Kirchgemeinden (KGV) und weitere Interessenver-

tretungen.  

 

Innert Frist gingen insgesamt 169 Rückmeldungen ein, wovon 158 Eingaben von verwaltungs-

externen Konsultationsteilnehmenden und 11 (gemäss Art. 10 Abs. 2 der Verordnung über das 

Vernehmlassungs- und Mitberichtsverfahren vom 21. Dezember 2022 [VMV]19 nicht öffentliche) 

von verwaltungsinternen Stellen stammten. Zusätzliche 23 Konsultationseingeladene verzichte-

ten explizit auf eine Stellungnahme. Für die detaillierte Zusammenstellung der öffentlichen Kon-

sultationseingaben und deren Art der Berücksichtigung wird auf den Auswertungsbericht vom 

18. Juni 2024 verwiesen. 

 

Ganz grossmehrheitlich begrüssen die Konsultationsteilnehmenden die Änderungen der GV. 

Insbesondere die Aufhebung der zusätzlichen Abschreibungen (Art. 84 und 85, Übergangsbe-

stimmung T3-1 sowie Anhang 3), die Verlängerung und Vereinheitlichung der Nutzungsdauern 

Hochbauten (Anhang 2), die Aufnahme einer Sondervorschrift für die Abschreibung von Occasi-

onen und Provisorien (Art. 83 Abs. 6 und 7) und die Aufnahme einer dispositiven Regelung für 

die Behandlung von Nachkrediten infolge Teuerung oder Wechselkursschwankungen (Art. 112 

Abs. 4) sowie die Anpassungen bezüglich Effizienzsteigerung in der Verfahrensorganisation 

(Art. 40 Abs. 1, Art. 48 und Art. 126a Abs. 3) finden vollumfängliche Zustimmung.  

 

Ebenso zugestimmt wird der neuen Regelung in Artikel 47, wonach die Gemeinden ihre nach-

geführten Erlasse in digitaler Form im Internet zur Verfügung stellen müssen. Einzig der VBBG 

und eine Kirchgemeinde lehnen die obligatorische Veröffentlichung der Erlasse auf einer Inter-

netseite ab. Dies mit der Begründung, dass die Pflicht für Burgergemeinden und Burgerliche 

Korporationen nicht verhältnismässig sei und eine Webseitenpflicht für alle Körperschaften im-

pliziere, weshalb eine Ausnahme für Kleinstkörperschaften gefordert werde. Durch die Anpas-

sung der Formulierung von Artikel 47 Absatz 1 wurde dem Anliegen soweit nachgekommen, 

dass nicht jede gemeinderechtliche Körperschaft die Veröffentlichung auf ihrer Webseite vor-

nehmen muss, sondern dass es möglich ist, beispielsweise eine Verbandswebseite zu gestalten 

und dort die Erlasse mehrerer Körperschaften aufzuschalten.  

 

Nicht übernommen wird das Anliegen des VBBG, wonach in die Revision der GV für kleinere 

Burgergemeinden und Korporationen zusätzliche Erleichterungen und Vereinfachungen durch 

weitere Ausnahmebestimmungen von HRM2 aufzunehmen seien (insb. Anpassung von Art. 64a 

Abs. 2, Art. 80 Abs. 1 Bst. c i.V.m. Art. 80a sowie Art. 125 Abs. 2). Dies aus den folgenden 

Gründen: Die Anwendbarkeit des HRM2 auf sämtliche gemeinderechtlichen Körperschaften 

nach Art. 1 Abs. 1 GG soll nicht in Frage gestellt werden. Für Kleinstkörperschaften bestehen 

bereits Erleichterungen. Weiterführende Abweichungen von der Rechnungslegung nach HRM2 

sind nicht mehr mit dem Status öffentlich-rechtlicher Körperschaften vereinbar. Ziel von HRM2 

ist eine transparente, einheitliche und vergleichbare Rechnungslegung für öffentlich-rechtliche 

Körperschaften. 

 

Zum Anhang 2 gab es insgesamt sechs Anträge für die Einführung weiterer Anlagekategorien 

sowie zwei Anträge zur Kürzung der Lebensdauer von bestehenden Anlagekategorien. Diese 

 
19 BSG 152.025.  
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Anträge wurden nicht übernommen, weil am System der bestehenden und bewährten Anlage-

kategorien festgehalten werden soll. Mit dem Anhang 2 wurden die einzelnen Anlagen zu Kate-

gorien gebündelt, damit die Lesbarkeit und praktische Handhabung in der Finanzverwaltung ge-

währleistet ist. Es kann nicht für jede Anlage eine eigene Nutzungsdauer aufgenommen. Dies 

würde den Anhang 2 sprengen und die Verständlichkeit für Gemeindebehörden und -verwaltung 

erschweren. 

 

Schliesslich gingen rund zehn Bemerkungen zum Vortrag ein. Die gewünschten Ergänzungen 

und Präzisierungen wurden grossmehrheitlich übernommen.  

 

 

 

 

 


